
Begründung für die vereinfacht.e Änderung Nr.l des BebauungsplanesNr. 8 Kastanienallee
)

Aufgrund eines im Bestand vorhandenen einzelnen Großbaurries ist
eine veränderte Straßenführung der 8t.raße 4, die die Erhaltung desGroßbaiin'ies sicherstellt, notweru3ig. In Folge dessen mußte die
rfördlic}i E3t.raße 4 a,e3?egene Flaugrenze zeringfügig nach Nordenverschoberi werden.

Die Gruridziige der Planung des Bebaui.ingsplanes Nr. 8 Kastanienalleewerden nicht berü}irt.

Dj?e betrofferien Grundstückseigentümer sind mit der Änderung desBebauungsplanes einverstanden.
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